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Schrotte« mit andern Zoo Mann Infanterie. Der
Angriff wurde mit 1200 Mann auf Brunnen und
der Wylerbriicke gemacht, wurden aber zurükge--

worsen. Ihr zweiter Angriff gelang nicht besser,
weil die Oestreich» aus einer Batterie von 2 Ka-
nonen mit^ Kartelscheu auf die Franken feurten.
Bei der Schrotte» geschahe das gleiche, doch die

Tapferkeit der Republikaner machte auf dein Rük-
zug loo Bauern und Oestreicher nieder. Unterdes-
sen rükren die Chaluppen und Flöße gegen der Treib
und den Kaiserlichen Batterien vor; allein an zer-
schiedenen Orten auf einmal fieugcn die Oestreicher
mit 2 achtzehn und 2 sechs Pfündnern zu feuern
an, und obige mußten zurükweichen, weil der wie-
drige Wind ihnen den Rauch ins Gesicht trieb.
Um lo uhr galt es frischer Dingen aus der Cha-
luppe auf die östreichischen Batterien los. Das
helvetische Schiff griff die Batterien seitwärts von
Brunnen an, die französischen Chaiuppen unter-
stliztcn selbes, und die mehrern Batterien wurden
zum schweigen gebracht. Unterdessen griffen die

Franken zu Lande neuerdings im Sturmmarscye dw

Wylerbriicke an. Ungeachtet des hartnackigen Wie-
dcrstandesZ der Oestreicher und Bauern, machten
die Franken ein so heftiges Feuer, daß sich die

Kanoniers flüchten mußten. Auch die Kaiserlichen
verloren viel Volk. Die Franken hatten 40 Ble,-
sirte, unterdessen, da sich hier der Muth der Re-

publikaner so auszeichnete, zogen die Franken von

Art her, um 12 Uhr in Schwyz ein, landeten bei

Brunnen die Chaluppen, und beide Corps verei-

nigten sich in Schwyz, um 2 Uhr. Sie machten
viele Gefangene, und die Kanonen wurden erobert.
Das helvetische Schiff hat sich ausnehmend tapfer
gehalten. Nach Aussage der Gefangenen waren
nicht über 1Z00 Oestreichcr, von den Schweizern
theils Freiwillige, theils in englischem Solde sie-

hende, samt den dabei befindlichen Bauern wohl
über 4000, alle wohl bewaffnet, den aufgebotenen
Landsturm nicht mitbegriffen. Die östreichischen

Gefangeneu sind mit den Schwyzerbauren höchst

unzufrieden, weil sie keiner Ordnung fähig, alle
ihre gutgetrossene Anstalten vereitelten, und weg-
lossen. Noch muß ich anmerken, daß den Abend
vor dem Angriff bei der Ordre den Kaiserlichen alle
Anariffpunkte genennt wurden. Wirklich versichern

Augenzeugen, daß in Schwyz, die Gaschöse beim
Mößli und Kreuz ausgenommen, alles reine ausge-
plündert. Fast alles ist ode, und beinahe das ganze
Polk, klein «yd großes hat sich mit allen Kostbar-
Zelten ins Muttenthai geflüchtet. Ich ^hoffe Ihnen
Sie Besiznahme dieses Thals von den Franken bal-
deft berichten zu können..

Ich habe den Gen. Boivin um Schonung für
Weib und Kinder, Patrioten, kurz aller derer, die

die Waffen nicht ergrelssen, noch den Spion gee
macht haben, sehr dringend angegangen. Nach
dem Gefechte bei Brunnen landete das helvetische
Schiff bei Flüeien, und ich kann Ihnen Zuversicht-
lich sagen, daß sich die Truppen wirklich beim Steg
schlagen. Mögen sich also die Truppen, so bei

Bricnz lagen, des Bergs bei Meyen ob Waasea
bemeistern, und von dort vordringen, so durste
vielleicht der Kanton Waldstatten bald vom Feind
gesäubert seyn. Von Einsiedlen her geht die Nach-
richt ein, daß dort alle öde, und nur Franken die

Einwohner ausmachen.
Hier hörte man gestern Abends eine starke Ka-

nonaoe gegen Hütten, wo General Chabran c«
mandiert.

Mein Sohn, den ich nach Schwyz geschikt,
wird mir diesen Abend noch umständlichere Berichte

von dorther überbringen.
Gruß und Hochachtung!

Der Regierungsstatthalter, Vonmatt.
Dem Orig. gleicht., Bern, den i8. Augustl?yy.

Der General - Secretar, Mousson.
G e s e z g e b u n g.

Senat, 12. August.
(Forksetzung.)

(Beschluß von Kubli's Meinung.)
Der 5. Art. läßt die einzigen Verschwörungen gegen

den Staat, und die Prozesse der obersten Gewalten uur,

vor den obersten Gerichtshof kommen ; dieser wird all»

wenig mehr zu thun haben, und könnte dann übeim

eher nach Hause gehen.— In dem Beschluß wnd

Geschwornengcricht für die Anklage aus 7 Pcrjs icu,

hernach Geschwornen für das Urchcil aus pm
soneu aufgestellt; das Kantonsgcrichr kann laut d-m

62. Art. Revisivnsgeschwsrne züsanimmberuftn; en '
sich spricht dann das Kantonsgerichl ab; — 51"" "

terscheidet auch noch gemeine und gelehrte Geschwtt '

Alles das würde ein endlos vcrwmtcH Wesen,
>

einen unerschöpflichen Nahrungszweig für Advo^e '

ihre Helfer und Helfershelfer geben. Ueberlneß w,

mau die Resolution schon darum nseht a>mcy

können, weil vermuthlich durch die neue EmltM
Helvesiens die Kantonsgerichtc wegfallen. ^' Crauer nimmt den Beschluß an, well ewc

als t»o jährige Erfahrung gezeigt hat, daß

neu Grundsätzen die individuelle F^iyeit dcr ^ ->

am besten gesichert ist. Dieß ist die Hauvtiaw-,
und nicht, ob die Formen des Processes em ->

^
zee oder länger seyn. Die ^sschworneilga
lêtn können uns wahre Freiheit geben, vtt»)



2

schreiender, als der bisherige Criminalproceßgang in
Helvetien; er schändete dieses Land. Kubli erinnere
sich nur an den scheußlichen Hexenproccß in Glarus.

Devevey ist von der Güte des Zweks dieses'
Beschlusses überzeugt, aber er findet, es falle der-
selbe ins Willkührliche, und darum verwirft er ihn.

Muret: Auch nach unsrer Annahme ist dieser
Beschluß nicht Geftz; er enthält nur Grundsätze,
nach denen wir arbeiten zu wollen, übereinkommen.
Wir erklären eigentlich dadurch nur, daß wir^Gc-
schwornengerichte für Crimmalfälle auf eine den
Grundsätzen der Freiheit und unsrer Constitution an-
gemeßne'Weise errichten wollen; aller Detail, alles
was auf diese Grundlage gebant wird, muß auch
wieder unsrer Prüfung, zur Annahme oder Verwcr-
fung vorgelegt werden. Ueber das Institut der Ge-
schwornengerichte können aber unmöglich zwei Mci-
mmgen seyn, unter denen die nur einige Kenntnisse
von dieser durch Erfahrung bestätigten ersten und
großten^Schützerin der individuellen Freiheit habe».
Die Willkühr wird, anstatt begünstigt zu werden,
aufs mächtigste dadurch eingeschränkt und beseitigt.
Der so. Art. den Barras tadelt, enthält gerade den
schönsten Theil des ganzen Beschlusses; und in ihm
liegt die Wesenheit der Gcschwornengcrichte. — Die
von Kubli getadelte Trennung der verschtedncn rich-
terlichen Akten, zielt einzig zur Rettung des Un-
schuldigen ab, und, ist also die glücklichste aller Er-
a?. M' àd warum sollte ein ss lresiiches In-

n,r Helvetien nicht passen, dessen Güte
an allen Orten, wo es eingeführt

'
âtign — Was war schändlicher in UN-

b'shmge» schweizerischen Verfassungen, was
lê" m grosserm Contraste mit den Sitten und der
^enttmgsart der Schweizer, als ihre bisherigen Cri-
'ck»cD^^^"ngen, denen taufende Unschuldige als

«/à Er stimmt zur Annahme.

l
^ î'î star nicht gegen die Geschwornen-
^ wünscht nur eines, über die

Mânî? ^ "n dieses will er dann nicht van 3

riàîn»°ì6àhlt wissen. Dann ist auch die Er-
^âhornmgêrichte der Gegenstand einer

hört à "Âî^derung, und der Vorschlag ge-
den Beschluss

stressen Rache zu. Er verwirst

die ^àn sK.'.-^ie Constitution, indem sie sagt,
steben chck a?/, à i-H.Kraft, bis neue ge-
Crimmalasä>:a/^ uns ymlanglich, eine jneue

M i r t e
einzuführen,

dishtt-igen 'îîch'ch der Fehlerhaftigkeit des
und eben du ^"chtwncns völlig überzeugt,
Strickte àn k'^r 'Nützlichkeit der Geschwornen-
er weder verw- / «^«uwàrtigen Grundideen willnever verwerfen noch annehmen; der Senat

>5 ' '

kann nur Gesetzesv erschlag« des grossen Raths
annehmen. — Wir wollen also diese abwarten, und
dann die Grundideen mit ihnen zugleich annehmen.
Crauer erwiedert, wir haben schon öfters Grund-
lagen von Gesetzen besonders angenommen.

Lüthi v. Sol. hat nicht erwartet, daß die ge-
genwärtige Discussion eine solche Wendung nehmen
würde. Der grosse Rath muß uns eine Criminal-
gesezgebung für Helvetien vorlegen; dieß ist ein
weitläufiges Werk, bei dessen Bearbeitung man
nothwendig erst über die Grundlagen übereinksm-
men muß. Man muß wenig mit dem bekannt seyn,
was in ältern Zeiten bei uns sorgieng, um in den
Geschwornengerichten eine neue und fremde Anstalt
zu finden; die ehmaligen Landgerichte, auf die
man mit Recht stolz war, sind eben nichts anders,
als eine Art Geschwornengericht gewesen. — Rich-
ter seyn, heißt das Geftz auf einen Fall anwen-
den, nicht wie bisher unsere Richter thaten, den
Fall selbst wirklich festsetzen. Damit jede Schuld
oder Unschuld an Tageslicht komme, können hierüber
nur, im Namen des Volks sprechende Geschworne
entscheiden. Wir sind uns und der Nation, die
es von uns erwartet, und die keine Mißbrauche so

sehr fühlt, als die in unserm Criminalwesen statt
fanden, schuldig, den Beschluß anzunehmen.

Meyer v. Arb. spricht für die Annahme.
Bay: Die politische Freiheil ist auf die individuell«
Freiheit gegründet; auch unsere Revolution liefert
den Beweis dafür; warum schwieg jedermann zu
Rapinats Unthaten? weil er die individuelle Frei-
heir durch sein infames Arrêts aufgehoben hatte;
weil keine Sicherheit der Person und des Eigen-
kynms mehr existirte, konnten auch keine Verthei-
diger der politischen Freiheit mehr aufstehen. —
<Zo"berha!t es sich in jedem Lande, in welchem die
individuelle Freiheit nicht gesichert ist. -Geschwornen-
gerichte sind nun aber die wesentliche Garantie der
individuellen Freiheit; sie finden sich bei allen freien
Nationen, und dagegen bei keiner in Sclaverei sich

befindenden. Ohne diese Anstalt bliebe der Gewinn
unsrer Revolution sehr zweifelhaft. Er nimmt den
Beschluß mit Freuden an.

Mittelholzer wiederholt seine Meinung.
Die Resolution wird mit grosser Stimmenmehr-

heit angenommen.
Der Beschluß wird verlesen und angenommen,

der das Direktorium einladet, seine Rechnungen
nach Inhalt des yr. § der Constitution in der kur-
zesten Zeitftist, und sobald möglich, abzulegen.

Auf Diethelms Antrag soll am Freitag die
Discussion über die Commissionalgutachten, eine neue
Eintheilnug Helveticas betreffend eröffnet werden.

Frase a erhält für 8 Tag Urlaub.
(Die Fortsetzung folgt.)
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